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Vertraulich ! 

 

K a b i n e t t s p r o t o k o l l Nr. 72 

 

vom 20. Mai 1919 

 

Anwesend: 

Präsident Seitz und sämtliche Kabinettsmitglieder, ausgenommen Staatskanzler Dr. 

R e n n e r, Staatssekretär Ing. Z e r d i k und Unterstaatssekretär P f l ü g l. 

 

Zugezogen: 

Sektionschef im Staatsamt für Finanzen Dr. G r i m m, ferner 

zu Punkt 8: Ministerialsekretär in der Staatskanzlei Dr. M a n n l i c h e r. 

 

Vorsitz: Vizekanzler Fink. 

 

Dauer: 21.00 – 01.15. 

 

Reinschrift (34 Seiten), Streng vertraulicher Anhang über die von der Friedensdelegation in St. 

Germain eingelangten Nachrichten sowie die Lage in Westungarn (5 Seiten), Konzept, Entwurf 

der Tagesordnung, beiliegend 

Telegramm zu Punkt 2; nichtbehandelt 

Gesetzesbeschluss der Tiroler Landesversammlung über die Gewährung von 

Teuerungszulagen für das 1. Halbjahr 1919 (3 Seiten) 

Gesetzesbeschluss der Tiroler Landesversammlung über Änderungen der Rechtsverhältnisse 

des Lehrerstandes (3 Seiten) 

Äußerung der Sektion IV (Staatsamt f. Finanzen?) über das in Anregung gebrachte Verbot der 

Veräußerung von Aktien inländischer Unternehmungen an Ausländer (4 Seiten) 

4. Personalsitzung, Protokoll (14 Seiten), Konzept, Beilagen der Staatsämter (fol. 178) 

 

Inhalt: 

1.  Ergebnis der Länderkonferenz über den Reise- und Sommerverkehr. 

2.  Vertretung Deutsch-Südmährens bei der Friedenskonferenz.  

3. Gesetzentwurf über die Aufnahme weiterer Anlehen in ausländischer Währung und 
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über die Heranziehung des Forstbesitzes zur Sicherstellung solcher Anlehen. 

4. Beitritt der Staatsregierung zu mehreren von der Nationalversammlung 

beschlossenen Gesetzen. 

5. Flüssigmachung der den vormaligen Erzherzogen Peter Ferdinand und Heinrich 

Ferdinand vom ehemaligen Kaiser bewilligten Unterstützungen. 

6. Vollzugsanweisung über die Änderung der Bezeichnung des Kreisgerichtes Feldkirch 

in „Landesgericht Feldkirch“. 

7. Regelung der Erholungsurlaube der Staatsbediensteten für das Jahr 1919. 

8. Stellung und Bezüge der in den deutschösterreichischen Staatsdienst übernommenen 

Bediensteten des liquidierenden Ministeriums für Landesverteidigung. 

9. Übernahme der im Verwaltungsdienst Bosniens und der Herzegowina stehenden 

Beamten deutscher Nationalität in den deutschösterreichischen Staatsdienst. 

10. Memoranden der Paritätischen Industrieförderungskommission. 

11. Gesetzesbeschluss der provisorischen Landesversammlung in Steiermark über die 

Einführung einer Wertzuwachsabgabe. 

12. Erklärung über den Umfang der in Aussicht genommenen Sozialisierungsaktion. 

13. Zusammensetzung des Bureaus der Sozialisierungskommission und Bezüge ihrer 

Beamten. 

14. Beendigung der Wirksamkeit des Obersten Sanitätsrates und des Obersten 

Lebensmittelbeirates. 

15. Gesetzentwurf über die Regelung des Verkehrs mit Getreide und Mahlprodukten. 
 

Beilagen: 

Beilage zu Punkt 1 betr. Ergebnis der 5. Länderkonferenz über den reise- und Sommerverkehr 

(1 Seite) 

Beilage zu Punkt 2 betr. Telegrammabschrift wegen der Vertretung Deutsch-Südmährens bei 

der Friedenskonferenz (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 5 betr. Stellungnahme von Dr. Harpner zur Flüssigmachung der den 

vormaligen Eh. Peter Ferdinand und Heinrich Ferdinand vom ehem. Kaiser bewilligten 

Unterstützungen (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 7 betr. Darstellung der in den Staatsämtern bisher getroffenen bzw. 

beabsichtigten Verfügungen hinsichtlich Urlaube des angestellten Personals im Jahre 1919 (12 

Seiten) 

Beilage zu Punkt 9 betr. Übernahmeregelungen für im Dienste Bosniens und der Herzegowina 

stehenden deutschösterreichischen Beamten (6 Seiten) 
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Beilage zu Punkt 11 betr. Gesetzesbeschluss der prov. Steiermärkischen Landesversammlung 

über die Einführung einer Wertzuwachsabgabe (1 Seite) 

Beilage zu Punkt 14 betr. Beendigung des Obersten Sanitätsrates und des Obersten 

Lebensmittelbeirates (3 Seiten) 

Beilage zu Punkt 15 betr. Gesetzesentwurf z. Zl. 20989 Staatsamt für Volksernährung über die 

Regelung des Verkehres mit Getreide und Mahlprodukten (16 Seiten) 

Beilage zu Punkt 15 betr. Begründung des Gesetzesentwurfes (15 Seiten) 

Beilage zu Punkt 15 betr. Vollzugsanweisung z. Zl. 20989 (12 Seiten) 

 

1. 

Ergebnis der Länderkonferenz über den Reise- und Sommerverkehr. 

Staatssekretär Dr. L ö w e n f e l d - R u s s berichtet über das Ergebnis der heute in 

Angelegenheit des Reise- und Sommerverkehrs abgehaltenen Länderkonferenz. Es sei 

gelungen, eine Vereinbarung mit den Landesregierungen dahingehend zu treffen, dass diese 

sich bereit erklärten, das generelle Einreiseverbot fallen zu lassen, wogegen die Staatsregierung 

mittelst einer Vollzugsanweisung die Landesregierungen ermächtigt, jeden über drei Tage 

dauernden Sommeraufenthalt von Personen, soferne sie nicht in der betreffenden Gemeinde 

heimatberechtigt sind oder dortselbst ihren ständigen Aufenthalt haben, an eine besondere 

Bewilligung zu knüpfen. Gleichzeitig wird der Wirksamkeitsbeginn der Vollzugsanweisung 

vom 29. April 1919, St.G.Bl. Nr. 252 bis 10. Juni d. J. hinausgeschoben. Das Staatsamt für 

Volksernährung habe weiterhin in Aussicht gestellt, den Ländern zum Zwecke der besseren 

Versorgung während der Zeit, welche für den Sommerverkehr in Betracht kommt, besondere 

Lebensmittelzuschübe zur Verfügung zu stellen. 

Der Kabinettsrat nimmt diesen Bericht zustimmend zur Kenntnis und beschließt die 

Erlassung der oberwähnten Vollzugsanweisung. 

 

2. 

Vertretung Deutsch-Südmährens bei der Friedenskonferenz. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass ihm seitens des Hauptvolksrates Südmährens ein Telegramm 

zugekommen sei, worin er gebeten werde, die Forderung dieses Hauptvolksrates nach 

Entsendung des Kreishauptmannes T e u f e l als Vertreter der Interessen Deutsch-Südmährens 

zur Friedenskonferenz sowohl im Hauptausschuss der Nationalversammlung wie auch im 

Kabinettsrat mit allem Nachdrucke zu vertreten. 

Der Kabinettsrat stellt fest, dass ein Vertreter Deutsch-Südmährens in der Person des 
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Sektionsrates O l d o f r e d i bereits der Friedensdelegation beigegeben sei. 

 

3. 

Gesetzentwurf über die Aufnahme weiterer Anlehen in ausländischer Währung und über die 

Heranziehung des Forstbesitzes zur Sicherstellung solcher Anlehen. 

Präsident S e i t z verweist darauf, dass der Kabinettsrat in seiner Sitzung am 2. Mai d. J. den 

Beschluss gefasst habe, einen Gesetzentwurf über die Aufnahme weiterer Anlehen in 

ausländischer Währung und über die Heranziehung des Forstbesitzes zur Sicherstellung solcher 

Anlehen vor der Einbringung in der Nationalversammlung vorerst im Hauptausschuss zur 

Besprechung zu bringen. Da es sich offenbar nur darum handle, eine parlamentarische 

Mehrheit für diesen Gesetzentwurf sicherzustellen, empfehle er, den Gesetzentwurf anstatt im 

Hauptausschusse zunächst mit einigen führenden Persönlichkeiten der beiden großen Parteien 

vertraulich zu besprechen. 

Der Kabinettsrat pflichtet dieser Anregung bei und modifiziert seinen seinerzeitigen 

Beschluss in diesem Sinne. 

 

4. 

Beitritt der Staatsregierung zu mehreren von der Nationalversammlung beschlossenen 

Gesetzen. 

Der Kabinettsrat findet über Antrag des Vorsitzenden gegen nachstehende, von der 

Nationalversammlung beschlossene Gesetze keine Vorstellung zu erheben; 

1. Gesetz über das Verbot der Machtarbeit der Frauen und Jugendlichen in gewerblichen 

Betrieben; 

2. Gesetz, betreffend die definitive Anstellung der Bezirksschulinspektoren; 

3. Gesetz, betreffend die Errichtung von Betriebsräten; 

4. Gesetz über die Mindestruhezeit, den Ladenschluss und die Sonntagsruhe in 

Handelsgewerben und anderen Betrieben. 

Die Gesetzesbeschlüsse sind daher von den zuständigen Mitgliedern der Staatsregierung 

gegenzuzeichnen und dem Präsidenten zur Fertigung vorzulegen. 

 

5. 

Flüssigmachung der den vormaligen Erzherzogen Peter Ferdinand und Heinrich Ferdinand 

vom ehemaligen Kaiser bewilligten Unterstützungen. 
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Der Vorsitzende bringt zur Kenntnis, dass nach einer Mitteilung des Rechtsanwaltes Dr. 

H a r p n e r der vormalige Kaiser schon vor längerer Zeit - vor dem Inkrafttreten des Gesetzes, 

betreffend die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens des Hauses 

Habsburg-Lothringen - einer Reihe von Erzherzogen Unterstützungen bewilligt habe, welche 

mit zwei Ausnahmen auch zur Auszahlung gelangt seien. Diese zwei Ausnahmen betreffend 

die vormaligen Erzherzoge P e t e r  F e r d i n a n d, dem 60.000 K, und H e i n r i c h  

F e r d i n a n d, dem 50.000 K bewilligt worden waren. Die Genannten hatten die erwähnten 

Unterstützungen bisher nicht behoben und ersuchten nunmehr durch ihre Vertreter Dr. 

S t r i t z l und Dr. C o u m o n t um die Flüssigmachung dieser Beträge. 

Dr. H a r p n e r stehe auf dem Standpunkt, dass die Erträgnisse des übernommenen 

Vermögens bis zum Zeitpunkte des Inkrafttretens des erwähnten Gesetzes nach allgemeinen 

Rechtsgrundsätzen dem früheren Eigentümer, dem vormaligen Kaiser gehören, also kein 

Anstand bestehe, die von den beiden genannten vormaligen Erzherzogen angesprochenen, 

ihnen seinerzeit bewilligten Unterstützungen flüssig zu machen, soferne die Flüssigmachung 

aus den Erträgnissen erfolgen könne, die das übernommene Vermögen vor dem Inkrafttreten 

des zitierten Gesetzes abgeworfen hat. 

Dr. Harpner beabsichtige hienach die Unterstützungen ans den gedachten Erträgnissen und 

gegen Nachweisung der seinerzeitigen Verfügung des vormaligen Kaisers flüssig zu machen. 

Der Kabinettsrat erhebt gegen diese beabsichtigte Maßnahme keine Einwendung. 

 

6. 

Vollzugsanweisung über die Änderung der Bezeichnung des Kreisgerichtes Feldkirch in 

„Landesgericht Feldkirch“. 

Staatssekretär Dr. B r a t u s c h erbittet und erhält die Zustimmung des Kabinettsrates zur 

Erlassung einer Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Justiz über die Änderung der 

Bezeichnung des Kreisgerichtes Feldkirch in „Landesgericht Feldkirch". 

 

7. 

Regelung der Erholungsurlaube der Staatsbediensteten für das Jahr 1919. 

Der Vorsitzende führt aus, dass es wünschenswert wäre, die Frage der den 

Staatsbediensteten im heurigen Jahre zu gewährenden Erholungsurlaube nach einheitlichen 

Grundsätzen zu regeln. 

Nach einer kurzen Debatte beschließt der Kabinettsrat, dass bei der Gewährung der 

Erholungsurlaube an den in der Dienstpragmatik festgesetzten Ausmaßen festzuhalten ist, den 
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Amtsvorständen jedoch die Ermächtigung erteilt wird, den einzelnen Angestellten nach 

Maßgabe ihrer Inanspruchnahme und ihrer sonstigen Dienstleistung Urlaubsverlängerungen in 

der Dauer von 8-14 Tagen zuzubilligen. 

 

8. 

Stellung und Bezüge der in den deutschösterreichischen Staatsdienst übernommenen 

Bedienstetem des liquidierenden Ministeriums für Landesverteidigung. 

Im Auftrage des Vorsitzenden erörtert Ministerialsekretär Dr. M a n n l i c h e r das 

Rechtsverhältnis der im liquidierenden Ministerium für Landesverteidigung tätigen 

Zivilstaatsbediensteten zum deutschösterreichischen Staat. 

Diese Bediensteten seien - soweit sie sich zur deutschen Nation bekannten - seinerzeit 

gleichzeitig mit den Angestellten der übrigen ehemals österreichischen Zentralstellen auf 

Grund der Kabinettsratsbeschlüsse vom 23. November 1918 für den deutschösterreichischen 

Staat angelobt und sohin in den deutschösterreichischen Staatsdienst übernommen worden. 

In diesem Zeitpunkte und auch noch in der nächsten Folge sei das vormalige Ministerium für 

Landesverteidigung im Sinne des § 13 des Beschlusses der Provisorischen 

Nationalversammlung vom 30. November 1918, St.G.Bl. Nr. 1, unter der obersten Leitung des 

Staatssekretärs für Heerwesen gestanden. Während dieser Zeit seien den betreffenden 

Zivilstaatsbediensteten die den deutsch-österreichischen Staatsbediensteten seither 

zugebilligten außerordentlichen Zuwendungen (der halbe einmalige Zuschuss zu Weihnachten 

1918 und der einmalige Zuschuss im Februar 1919) ohne Anstand flüssig gemacht, worden. 

Späterhin, und zwar im Laufe des Monates Februar 1919 sei für die 

Liquidierungsangelegenheiten des früheren Ministeriums für Landesverteidigung eine 

selbständige unter Internationaler Leitung stehende Liquidierungsstelle gebildet worden und 

habe hiemit jede Verbindung dieser Stelle mit dem Staatsamte für Heerwesen aufgehört, 

nachdem ein Teil der Bediensteten schon früher in das letztgenannte Staatsamt übernommen 

worden war. 

Von diesem Zeitpunkte an haben sich bezüglich der beim liquidierendes Ministerium für 

Landesverteidigung verbliebenen Bediensteten insoferne Schwierigkeiten ergeben, als sich das 

Staatsamt für Heerwesen nicht mehr für zuständig erachtete, die Personalangelegenheiten 

dieser Bediensteten weiterzuführen; außerdem habe sich jetzt anlässlich der Zuwendung des 

außerordentlichen Übergangsbeitrages vom 1. April bis Ende August 1919 und des einmaligen 

Zuschusses vom Mai 1919 an die deutsch-österreichischen Staatsbediensteten die Frage 

ergeben, ob auch die auf den deutschösterreichischen Staat angelobten Bediensteten des 
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liquidierenden Ministeriums für Landesverteidigung auf diese Begünstigungen Anspruch 

heben und wie die bezüglichen Beträge flüssig zu machen sind. 

Die Angelegenheit habe, speziell was die Führung der Personalien dieser Bediensteten 

anbelangt, auch bereits einmal den Gegenstand der Beratung in dem vom Kabinettsrat für die 

Beamtenfragen eingesetzten zwischenstaatsamtlichen Komitee gebildet, welches in seiner 

Sitzung vom 10./11. März l. J. hiezu folgenden „Beschluss“ gefasst hat:  

„Die auf den deutschösterreichischen Staatsdienst erfolgte Angelobung dieser Bediensteten 

wäre als den Richtlinien widersprechend rückgängig zu machen. 

Im Übrigen wird, da ein alt-österreichischer Staatsdienst nicht mehr existiert, dem ältesten 

Beamten im liquidierenden Ministerium für Landesverteidigung die personelle Leitung 

zustehen.“ 

Diesem Beschlusse, dem nach den dem zwischenstaatsamtlichen Komitee zugewiesenen 

Aufgaben nur die Bedeutung eines „Antrages“ zukommen könne, dürfte wohl nicht zugestimmt 

werden können, da die seinerzeitige Angelobung und Übernahme der der deutschen 

Nationalität angehörenden Zivilstaatsbediensteten des vormaligen Ministeriums für 

Landesverteidigung in den deutschösterreichischen Staatsdienst dem Inhalte der 

Kabinettsratsbeschlüsse vom 23. November 1918 entspreche und keine Handhabe gegeben 

erscheine, die Angelobung zum Nachteile der Betroffenen einfach wieder rückgängig zu 

machen. 

Es könne vielmehr kaum einem Zweifel unterliegen, dass auch die in Rede stehenden 

Zivilstaatsbediensteten des liquidierenden Ministeriums für Landesverteidigung genau so wie 

die übrigen bei den verschiedenen ehemals österreichischen Zentralstellen in den 

deutschösterreichischen Staatsdienst übernommenen Angestellten als deutsch-österreichische 

Staatsbedienstete mit, allen Rechten und Pflichten solcher, daher insbesondere auch mit den 

Ansprüchen auf alle den deutschösterreichischen Staatsbediensteten zukommenden Bezüge, 

anzusehen sind. 

Eine gewisse Besonderheit ergebe sich nur insoferne, als die Betreffenden dermalen in 

einem als selbständige, unter internationaler Leitung stehende Liquidierungsstelle 

eingerichteten Amte ausschließlich nur im gemeinsamen Interesse aller Nationalstaaten 

verwendet werden und ein personeller Zusammenhang dieser Bediensteten mit dem Staatsamt 

für Heerwesen gegenwärtig nicht mehr besteht. 

In ersterer Hinsicht werde es als eine dringende Aufgabe der deutschösterreichischen 

Vertretung in der internationalen Liquidierungskommission erscheinen, die unverzügliche 

Zustimmung der übrigen Nationalstaaten zur gemeinsamen Tragung sämtlicher, den fraglichen 
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Bediensteten im liquidierenden Ministerium für Landesverteidigung nach den 

deutschösterreichischen Vorschriften zukommenden Bezüge zu erwirken, da es nur als ganz 

selbstverständlich betrachtet werden müsse, dass sämtliche mit der Verwendung dieser 

Bediensteten für gemeinsame Zwecke verbundenen Auslagen auch auf gemeinsame Rechnung 

gehen müssen. 

Was andererseits die infolge der Auflösung des personellen Zusammenhanges mit dem 

Staatsamt für Heerwesen aktuell gewordene Frage der Führung der Personalangelegenheiten 

der mehrerwähnten Beamten anbelange, so kämen diesbezüglich zwei Wege in Betracht: 

Entweder wäre die Entscheidung zu treffen, dass die Personalangelegenheiten dieser 

Bediensteten auch nach der in der Stellung des vormaligen Ministeriums für 

Landesverteidigung eingetretenen Änderung noch vom Staatssekretär für Heerwesen zu führen 

wären, oder es wäre der Vorgang zu wählen, dass der rangsälteste deutschösterreichische 

Staatsbedienstete im liquidierenden Ministerium für Landesverteidigung durch Beschluss der 

Staatsregierung ermächtigt werde, die Personalangelegenheiten mit den sonst dem Leiter eines 

deutschösterreichischen Staatsamtes bezüglich Personalien zustehenden Befugnissen zu 

führen. 

Zusammengefasst werden sohin folgende Anträge dem Kabinettsrate zur Beschlußfassung 

unterbreitet: 

1.) Die auf Grund der Kabinettsratsbeschlüsse vom 23. November 1918 für den 

deutschösterreichischen Staat angelobten und sohin in den deutschösterreichischen Staatsdienst 

übernommenen, im jetzigen liquidierenden Ministerium für Landesverteidigung in 

Verwendung stehenden Zivilstaatsbediensteten sind gleich den angelobten Angestellten aller 

übrigen ehemals österreichischen Zentralstellen in jeder Beziehung als deutschösterreichische 

Staatsbedienstete zu behandeln. 

2.) Den bezeichneten Bediensteten gebühren daher alle den deutschösterreichischen 

Staatsbediensteten nach den jeweils geltenden Vorschriften zukommenden Bezüge, so 

insbesondere auch der außerordentliche Übergangsbeitrag vom 1. April bis Ende August l. J. 

und der einmalige Zuschuss pro Mai l. J. 

3.) Die Flüssigmachung der letzterwähnten Zuwendungen, die zum Nachteil der betroffenen 

Bediensteten nicht länger aufgeschoben werden kann, hat vorläufig zu Lasten des 

deutschösterreichischen Staates, jedoch nur unter ausdrücklichem Vorbehalt des 

Ersatzanspruches gegenüber den anderen Nationalstaaten zu erfolgen. 

4.) Zur Geltendmachung dieses Ersatzanspruches und zwecks allgemeiner Anerkennung des 

Grundsatzes, dass sämtliche durch die Verwendung der in Rede stehenden 
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deutschösterreichischen Staatsbediensteten im liquidierenden Ministerium für 

Landesverteidigung nach den deutschösterreichischen Bezugsvorschriften erwachsenden 

Auslagen auf gemeinsame Rechnung zu gehen haben, hat der deutschösterreichische Vertreter 

in der internationalen Liquidierungskommission unverzüglich das Erforderliche zu 

veranlassen. 

5.) Zur Führung der Personalangelegenheiten der betreffenden Bediensteten wird der 

rangsälteste deutschösterreichische Staatsbedienstete im liquidierenden Ministerium für 

Landesverteidigung mit den sonst dem Leiter eines deutschösterreichischen Staatsamtes in 

Personalangelegenheiten zustehenden Befugnissen ermächtigt. 

(Eventualantrag: Die Personalangelegenheiten der betreffenden Bediensteten des 

liquidierenden Ministeriums für Landesverteidigung sind vom Staatssekretär für Heerwesen zu 

führen). 

6.) Um den deutschösterreichischen Standpunkt bei den nach Punkt 4 zu führenden 

Verhandlungen nicht zu erschweren, ist der prinzipielle Beschluss ad Punkt 1 und in weiterer 

Folge auch der Beschluss ad Punkt 5 nach außen hin, also insbesondere auch dem 

liquidierenden Ministerium für Landesverteidigung selbst gegenüber vorläufig nicht zu 

verlautbaren. 

Im Zuge der sich hierüber entwickelnden eingehenden Debatte, an welcher sich nahezu 

sämtliche Kabinettsmitglieder beteiligten, führt Sektionschef Dr. G r i m m aus, dass die in 

Rede stehenden Beamten durch die Angelobung in den deutschösterreichischen Staatsdienst bis 

zur definitiven Regelung ihres Dienstverhältnisses übernommen worden seien. Diese Regelung 

ihres Dienstverhältnisses sei nun in der Weise erfolgt, dass sie der liquidierenden Stelle zur 

Dienstleistung zugewiesen wurden, wodurch sie ihre Eigenschaft als deutschösterreichische 

Staatsbedienstete verloren haben. Infolgedessen könnten auch ihre Bezüge vom 

deutschösterreichischen Staate nicht getragen werden. 

Demgegenüber weisen die übrigen Redner darauf hin, dass die ehemals dem Ministerium für 

Landesverteidigung angehörenden Angestellten mit Rücksicht darauf, dass sie seinerzeit für 

den deutschösterreichischen Staat angelobt und in den deutschösterreichischen Staatsdienst 

übernommen wurden, noch immer als deutschösterreichische Staatsangestellte zu gelten hätten, 

woran auch der Umstand nichts ändere, dass sie einer unter internationaler Leitung stehenden 

liquidierenden Stelle zur Dienstleistung zur Verfügung gestellt wurden. Demgemäß seien ihre 

Bezüge unbeschadet allfälliger Regressansprüche nach wie vor vom deutschösterreichischen 

Staate zu tragen. 

Der Kabinettsrat schließt sich dieser Auffassung an und fasst den Beschluss, die Bezüge 
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dieser Beamten einschließlich aller den deutschösterreichischen Staatsbediensteten 

zugebilligter. außerordentlichen Zuwendungen vorläufig zu Lasten des 

deutschösterreichischen Staates flüssig zu machen, gleichzeitig aber den 

deutschösterreichischen Vertreter in der internationalen Liquidierungskommission 

anzuweisen, den Ersatz dieser Auslagen unverzüglich anzusprechen. In ihrer dienstlichen 

Verwendung sind diese Beamten der liquidierenden Stelle zugewiesen, wogegen sie 

hinsichtlich ihrer Personalien dem Staatssekretär für Heerwesen unterstehen. 

 

9. 

Übernahme der im Verwaltungsdienste Bosniens und der Herzegowina stehenden Beamten 

deutscher Nationalität in den deutschösterreichischen Staatsdienst. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass die Beamtenschaft deutscher Nationalität Bosniens und der 

Herzegowina der Staatskanzlei durch eine Abordnung eine Denkschrift überreicht habe, in 

welcher unter Hinweis auf die Unhaltbarkeit ihrer Lage im jugoslavischen Dienste die Bitte 

gestellt wird, den im Verwaltungsdienst Bosniens und der Herzegowina stehenden Beamten 

und Angestellten deutscher Nationalität die Übernahme in den deutschösterreichischen 

Staatsdienst unter den gleichen Modalitäten zu ermöglichen, wie dies auf Grund des 

Beschlusses des Kabinettsrates vom 7. April d. J. den im bosnisch - herzegowinischen Dienste 

stehenden Eisenbahnbediensteten deutschösterreichischer Heimatszuständigkeit zugesichert 

wurde. Es handle sich im ganzen um 161 Beamte und sonstige Bedienstete. Nach Ansicht des 

Vorsitzenden entspreche es einem Gebote der Billigkeit, die vorgetragene Bitte nicht 

abzuweisen und die in Rede stehenden Verwaltungsbeamten nicht ungünstiger zu behandeln, 

als die bosnisch-herzegowinischen Eisenbahnbeamten. 

Nach einigen aufklärenden Bemerkungen des Sektionschefs Dr. G r i m m beschließt der 

Kabinettsrat wie folgt: 

1.) Die im Verwaltungsdienst Bosniens und der Herzegowina angestellten Beamten und 

Bediensteten unzweifelhaft deutscher Volkszugehörigkeit die in einer Gemeinde 

Deutschösterreichs heimatszuständig sind, sind im Sinne des III. Abschnittes des 

Kabinettsratsbeschlusses vom 23. November 1918 gleich den ehemals österreichischen 

Staatsbediensteten deutscher Nationalität außerhalb des deutschösterreichischen Staatsgebietes 

zu behandeln. 

Insoweit solche Beamte und Staatsbedienstete von der Nationalregierung S. H. S. vorzeitig 

in den Ruhestand versetzt wurden, wird der Ruhegenuss in die auszuzahlenden Beihilfen 

einzurechnen sein. 
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2.) Für die Beförderung, sowohl der Personen als auch der ganzen Übersiedlungseffekten 

der in Verwendung zu nehmenden Beamten und Bediensteten von ihrem alten Dienstorte in 

ihren neuen Dienstort ist durch die Beistellung von Sonderzügen für den staffelweisen 

Abtransport Vorsorge zu treffen. 

In gleicher Weise ist auch hinsichtlich der Abbeförderung der Pensionisten, welche eine 

weitere Verwendung im deutschösterreichischen Dienst nicht mehr anstreben und der noch in 

Bosnien und Herzegowina wohnhaften Altpensionisten in ihre Heimat vorzugehen. 

Bezüglich der Übersiedlungsgebühren sind diese Beamten, Bediensteten und Pensionisten 

in gleicher Weise zu behandeln, wie jene Beamten deutschösterreichischer Staatsangehörigkeit, 

welche aus den Gebieten der ehemaligen österreichischen Reichshälfte in den Dienst der 

deutschösterreichischen Republik in Verwendung genommen wurden und dorthin übersiedeln 

müssen. 

3.) Wegen Regelung und Sicherstellung der Ruhegenüsse der erwähnten 

bosnisch-herzegowinischen Beamten und Bediensteten einschließlich der Altpensionisten sind 

zwischenstaatliche Verhandlungen in die Wege zu leiten. 

4.) Die sich auf den staffelweisen Abtransport beziehenden Einzelfragen sind nötigenfalls 

durch einen besonderen Bevollmächtigten mit der bosnisch-herzegowinischen 

Landesregierung zu bereinigen. 

5.) Von diesem Beschlusse ist die Abordnung der bosnisch-herzegowinischen deutschen 

Verwaltungsbeamten schriftlich im Wege der Staatskanzlei zu verständigen. 

 

10. 

Memoranden der Paritätischen Industrieförderungskommission. 

Der Vorsitzende ladet die zuständigen Staatssekretäre ein, ihre Äußerungen zu den ihnen 

zugekommenen Memoranden der Paritätischen Industrieförderungskommission der 

Staatskanzlei zur Verfügung zu stellen, welche es ihrerseits übernimmt, die Memoranden 

sodann auf Grund dieser Äußerungen der Erledigung zuzuführen. Bei dieser Gelegenheit 

erklärt Staatssekretär Dr. Bauer schon jetzt, dass es bei der gegenwärtigen politischen Situation 

nicht angängig sei, der Forderung der Paritätischen Industrieförderungskommission nach 

Freigabe von Rüstungsmaterialien zur Lieferung nach den Sukzessionsstaaten Folge zu geben. 

 

11. 

Gesetzesbeschluss der provisorischen Landesversammlung in Steiermark über die 

Einführung einer Wertzuwachsabgabe. 
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Sektionschef Dr. G r i m m teilt mit, dass die provisorische Landesversammlung von 

Steiermark in der Sitzung vom 29. Jänner 1919 einen Gesetzesbeschluss über die Einführung 

der Wertzuwachsabgabe von Liegenschaften in Steiermark gefasst habe. 

Dieser Gesetzesbeschluss lehne sich im allgemeinen mit nur geringen Abweichungen an das 

vom Staatsamte der Finanzen ausgearbeitete Muster an. Eine wichtige Abweichung bestehe nur 

insoferne, als der Gesetzesbeschluss nicht nur auf die nach seiner Kundmachung erfolgenden 

Übertragungen angewendet wird, sondern auch - allerdings unter Ausschluss der Haftung des 

Erwerbers für die Abgabe in solchen Fällen auf alle seit 1. Jänner 1917 erfolgten 

Übertragungen rückwirken soll. 

Wenngleich eine derartige dem Wesen der Wertzuwachsabgabe allerdings widersprechende 

Rückwirkung nicht geradezu als unzulässig erscheinen muss, sei eine Rückwirkung auf einen 

so langen Zeitraum doch nicht ganz unbedenklich, zumal in vielen Fällen, z.B. bei 

Notverkäufen von Realitäten oder im Falle einer Vermögenszersplitterung im Erbgange der 

Veräußerer beziehungsweise seine Rechtsnachfolger nicht mehr im Besitze der aus der 

Veräußerung stammenden Mittel und somit nur schwer zur Tragung der Abgabe im Stande sein 

werden. Nichtsdestoweniger erscheine dieses Bedenken nicht so schwerwiegend, dass die 

Notwendigkeit bestünde, eine formelle Vorstellung im Sinne des Artikels 14 des Gesetzes vom 

14. März 1919, St.G.Bl. Nr. 179 zu erheben. 

Es werde daher der Antrag gestellt, den Staatssekretär der Finanzen zu ermächtigen, der 

Landesregierung die angeführten Bedenken samt Begründung bekanntzugeben, ohne eine 

formelle Vorstellung gegen den Gesetzesbeschluss zu erheben und ihn weiters zu ermächtigen, 

die Gegenzeichnung des Gesetzesbeschlusses (die wegen der Mitwirkung der Staatsregierung 

beim Vollzugs notwendig ist), und zwar allenfalls nachdem den angedeuteten Bedenken 

Rechnung getragen worden ist, vorzunehmen. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetenen Ermächtigungen. 

 

12. 

Erklärung über den Umfang der in Aussicht genommenen Sozialisierungsaktion. 

Staatssekretär Dr. B a u e r führt aus, dass die Nationalversammlung in ihrer Sitzung am 14. 

Mai d. J. die Regierung aufgefordert habe, mit vollverbindlicher Deutlichkeit zu erklären, bei 

welchen Betrieben sie eine Sozialisierung beabsichtige. Der sprechende Staatssekretär stellt 

den Antrag, dass Vizekanzler F i n k in der morgigen Sitzung der Nationalversammlung im 

Namen der Staatsregierung folgende Erklärung abgebe: 

„Nach den Absichten der Regierung sollen folgende Privatunternehmungen enteignet und in 
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den Besitz und Betrieb gemeinwirtschaftlicher Anstalten überführt werden: 

1.) Diejenigen Kohlenbergbaue, welche nicht ausschließlich der örtlichen Versorgung oder 

der Versorgung einer einzelnen Unternehmung, deren Bestandteil sie bilden, dienen. Im 

Zusammenhange mit der Sozialisierung dieser Kohlenbergbaue soll auch der 

Kohlengroßhandel sozialisiert und zu diesem Zwecke eine besonders gemeinwirtschaftliche 

Anstalt gegründet werden. 

2.) Die Eisenerzgewinnung und die Roheisenerzeugung sowie die damit unmittelbar 

verbundene Weiterverarbeitung und die Gewinnung anderer nutzbarer Metalle. 

3.) Die Elektrizitätswirtschaft und die hiezu erforderliche Ausnützung der Wasserkräfte, 

soweit sie nicht ausschließlich örtlichen Bedürfnissen dienen. 

4.) Die großen Forste nebst der Holzindustrie und der Großhandel mit Holz. 

Es sollen also die beiden wichtigsten Kraftquellen, Kohle und Elektrizität, und die beiden 

wichtigsten Rohstoffe, Eisen und Holz, sozialisiert werden. Auf diese Weise wird die 

Gesellschaft die Verfügung über die wichtigsten Produktivkräfte erlangen. 

Die Vergesellschaftung soll gemeinsam durch den Staat und die Länder erfolgen. An der 

Verwaltung der gemeinwirtschaftlichen Anstalten, die den Kohlenbergbau und die 

Großeisenindustrie übernehmen sollen, sollen neben der Staatsregierung auch die 

Landesverwaltungen teilnehmen. Die Elektrizitätswirtschaft und die Forstwirtschaft sollen 

Landesanstalten übertragen werden, die sich zur Verwaltung gemeinsamer Angelegenheiten zu 

Staatsverbänden vereinigen. 

Die Gesetzentwürfe über die Sozialisierung des Kohlenbergbaues und der 

Großeisenindustrie werden schon in der nächsten Woche der Sozialisierungskommission 

zugehen können. Der Gesetzentwurf über die Vergesellschaftung der Elektrizitätswirtschaft, 

der in der Sozialisierungskommission und in dem Wasser- und Elektrizitätswirtschaftsamt 

bereits vorberaten wurde, soll nach einer gemeinsamen Beratung mit den Vertretern der 

Landesregierungen unterzogen werden. Die Vorlagen über die Sozialisierung der 

Forstwirtschaft befinden sich noch in Vorbereitung. 

Außerdem beabsichtigt die Staatsregierung, die militärischen Betriebe an besondere 

gemeinwirtschaftliche Anstalten zu übertragen und sie dadurch in den Dienst der 

Volkswirtschaft zu stellen. Auch darüber werden der Sozialisierungskommission schon in 

allernächster Zeit Vorschläge unterbreitet werden. Im Zusammenhange damit wird endlich 

auch die Sozialisierung einzelner Zweige der chemischen Industrie, die monopolistischen 

Charakter tragen, erwogen; doch sind die Studien darüber noch nicht zum Abschlusse gelangt. 

Der Abbau des landwirtschaftlichen Großbesitzes soll durch ein besonderes Gesetz erfolgen, 
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das im Staatsamt für Landwirtschaft vorbereitet, wird. Einen ersten Schritt dazu stellt das 

Wiederbesiedlungsgesetz dar, das der Nationalversammlung bereits vorliegt. 

Damit ist der Umfang der von der Staatsregierung in Aussicht genommenen 

Sozialisierungsaktion begrenzt. Was die Sozialisierung durch die Gemeinden betrifft, so 

werden ihre Grenzen durch den der Nationalversammlung bereits vorgelegten Gesetzentwurf 

über die Vergesellschaftung durch die Gemeinden umschrieben.“ 

Der Kabinettsrat beschließt im Sinne des gestellten Antrages. 

 

13. 

Zusammensetzung des Bureaus der Sozialisierungskommission und Bezüge ihrer Beamten. 

Staatssekretär Dr. B a u e r gibt eine Darstellung über die Organisation des Bureaus der 

Sozialisierungskommission. Hienach gliedert sich das Bureau in eine volkswirtschaftliche und 

eine legistische Abteilung. Mit der Leitung der volkswirtschaftlichen Abteilung wurde 

Professor Dr. Emil L e d e r e r, mit der Leitung der legistischen Abteilung Sektionschef Dr. 

K r a s n y betraut. Als Fachmann steht noch Professor A m o n in Verwendung. Bei diesen 

Funktionären handle es sich um keine ständige Bestellung, sondern nur um eine 

vorübergehende Verwendung. 

Rücksichtlich des Sektionschefs Dr. Krasny, der im Vorjahre über sein Ansuchen in den 

dauernden Ruhestand übernommen worden sei, beantragt der sprechende Staatssekretär dessen 

Reaktivierung. Dr. Krasny sei bereit, nach Beendigung seiner Funktion bei der 

Sozialisierungskommission oder wenn er das 30. Dienstjahr erreicht hätte, neuerlich um seine 

Pensionierung einzuschreiten. 

Für die Professoren Dr. Lederer und Amon beantrage er die Festsetzung eines monatlichen 

Honorars von 1.500 K, ferner die Gewährung einer Zulage aus dem Kredite der 

Sozialisierungskommission für Professor Dr. Lederer, als Vergütung für außerordentliche 

Auslagen, die ihm infolge seines vorübergehenden Aufenthaltes in Wien erwachsen. 

Die übrigen im Bureau in Verwendung stehenden Beamten hätten ihre normalen Bezüge als 

Staatsbeamte zu Lasten des Kredits der Sozialisierungskommission zu erhalten. Infolge ihrer 

außerordentlichen Inanspruchnahme sei beabsichtigt, ihnen ständige monatliche Zulagen zu 

gewähren. 

Der Kabinettsrat nimmt diese Ausführungen mit der Maßgabe zustimmend zur Kenntnis, 

dass von einer Reaktivierung des Sektionschefs Dr. Krasny abzusehen und ihm statt dessen für 

die Dauer seiner Verwendung bei der Sozialisierungskommission ein Zuschuss zu seinem 

Ruhegenuss im Ausmaße der Differenz zwischen seinen Pensionsbezügen und jenen Bezügen 
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zu gewähren sei, die ihm im Falle seines Verbleibens in der Aktivität gebühren würden. 

Den zugeteilten Beamten können an Stelle der in Aussicht genommenen ständigen Zulagen 

fallweise Remunerationen gewährt werden. 

 

14. 

Beendigung der Wirksamkeit des Obersten Sanitätsrates und des Obersten 

Lebensmittelbeirates. 

Unterstaatssekretär Dr. T a n d l e r führt aus, dass die letzte Ernennung der Mitglieder des 

mit dem Gesetze vom 30. April 1870, R.G.Bl. Nr. 68 eingesetzten Obersten Sanitätsrates im 

März 1916 erfolgte. Da für diesen Fachrat eine dreijährige Wirkungsdauer vorgesehen sei, wäre 

nunmehr jedenfalls seine Wirksamkeit abgelaufen. 

Seit November 1918 seien - unter Abstandnahme von einer formellen Festlegung - die 

deutschösterreichischen Mitglieder des bestandenen Obersten Sanitätsrates fallweise zur 

Beratung laufender Geschäftsstücke eingeladen worden. Entgegen dieser Übung erscheine es 

notwendig, nunmehr klare Verhältnisse zu schaffen und eindeutig festzulegen, dass der im 

Jahre 1916 als Körperschaft des ehemaligen österreichischen Staates eingesetzte Oberste 

Sanitätsrat zu bestehen aufgehört habe. Dies solle dadurch zum Ausdrucke gebracht werden, 

dass die bisherigen deutschösterreichischen Mitglieder - unter Feststellung der Beendigung 

ihrer Wirksamkeit - ein Dankschreiben für ihre Tätigkeit erhalten. Gegenüber dem bisherigen 

Präsidenten und den beiden Vizepräsidenten würde dies mit besonderen Worten der 

Anerkennung stattfinden. 

Der sprechende Unterstaatssekretär erbitte sich die Ermächtigung, von einer Neubestellung 

des Obersten Sanitätsrates vorläufig abzusehen. 

An die Frage der Bestellung eines Gesundheitsbeirates bei der Obersten Zentralstelle des 

öffentlichen Gesundheitsdienstes in Deutschösterreich werde erst in einem späteren 

Zeitpunkte, - nach Klärung der gesamtstaatlichen Verhältnisse und damit zugleich auch der 

Stellung der Gesundheitsverwaltung - heranzutreten sein. 

Hinsichtlich der Beendigung der Wirksamkeit des Lebensmittelbeirates kämen gleiche 

Erwägungen in Betracht, wie hinsichtlich des Obersten Sanitätsrates. 

Auf Grund des § 24 des Gesetzes vom 16. Jänner 1896, R.G.Bl. Nr. 89 - 1897, betreffend 

den Verkehr mit Lebensmitteln und einigen Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz) 

wurde mit Ministerialverordnung vom 3. April 1897, R.G.Bl. Nr. 90 der Ständige Beirat für 

Angelegenheiten des Verkehres mit Lebensmitteln und einigen Gebrauchsgegenständen 

(Lebensmittelbeirat) eingesetzt. Die letzte Ernennung der Mitglieder des Beirates erfolgte am 
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18. April 1916. Da für den Beirat eine dreijährige Wirkungsdauer vorgesehen war, wird 

nunmehr jedenfalls seine Wirksamkeit abgelaufen. 

Eine Einberufung des Lebensmittelbeirates habe seit Kriegsbeginn nicht stattgefunden, und 

zwar insbesondere deshalb, weil der Lebensmittelbeirat zum Teil durch das beim Obersten 

Sanitätsrat eingesetzte Fachkomitee für Volksernährung sowie durch das im Jahre 1917 

neugegründete Fachkomitee des Amtes (jetzt Staatsamtes) für Volksernährung verdrängt 

wurde. Um klare Verhältnisse zu schaffen, werde es sich empfehlen, - ebenso wie hinsichtlich 

des Obersten Sanitätsrates - auch beim Lebensmittelbeirate ausdrücklich festzulegen, dass die 

Wirksamkeit des im Jahre 1916 als einer Körperschaft des ehemaligen österreichischen Staates 

eingesetzten Lebensmittelbeirates als beendet anzusehen ist. Dies solle dadurch zum 

Ausdrucke gebracht werden, dass alle bisherigen deutschösterreichischen Mitglieder des 

Lebensmittelbeirates - unter Feststellung der Beendigung ihrer Wirksamkeit des Beirates - ein 

Dankschreiben für ihre bisherige Tätigkeit erhalten. Ein gleichartiges Dankschreiben solle auch 

an den bisherigen Vorsitzenden des Lebensmittelbeirates gerichtet werden, dessen Honorar 

übrigens schon im November 1918 eingestellt wurde. 

Redner bitte um die Ermächtigung, von einer Neubestellung des Lebensmittelbeirates 

abzusehen. 

In einem späteren Zeitpunkte werde zu erwägen sein, ob und in welcher Form für 

Deutschösterreich eine Körperschaft - gleichartig dem Lebensmittelbeirate - als oberste Instanz 

für fachtechnische Fragen des Verkehres mit Lebensmitteln und namentlich der 

Untersuchungsanstalten zu bestellen wäre. 

Der Kabinettsrat erteilt rücksichtlich des Lebensmittelbeirates die erbetene Ermächtigung. 

Was den Obersten Sanitätsrat anbelange, so wäre diese auf einem bisher nicht aufgehobenen 

Gesetz beruhende Institution als solche stillschweigend fortbestehen zu lassen, von einer 

Einberufung der Mitglieder zu Sitzungen jedoch abzusehen, und im geeigneten Zeitpunkte eine 

neue einschlägige Gesetzesvorlage einzubringen. 

 

15. 

Gesetzentwurf über die Regelung des Verkehrs mit Getreide- und Mahlprodukten. 

Staatssekretär Dr. L ö w e n f e l d - R u s s erbittet die Zustimmung des Kabinettsrates, in 

der Nationalversammlung den Entwurf eines Gesetzes über die Regelung des Verkehrs mit 

Getreide und Mahlprodukten einbringen zu dürfen. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Zustimmung mit der Maßgabe, dass die noch 

vorhandenen Differenzen minderwichtiger Natur im Einvernehmen mit den Staatsämtern für 
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Justiz und Finanzen vor der Einbringung zu bereinigen sein werden. 

 














































































































































